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Anfrageverfahren

STATUSFESTSTELLUNGSVERFAHREN

Ist ein neuer Beschaftigter ein Ist der Status eines neuen Mit- Den Antrag auf Statusfeststel-
freier Mitarbeiter oder ein abhan- arbeiters oder Kooperations- lung kénnen Arbeitgeber/Auf-
gig beschaftigter Arbeitnehmer? partners nicht ohne Weiteres zu traggeber und betroffene Mit-
Diese wichtige Frage konnen kldren, sollten Sie nicht zégern, arbeiter stellen. Erfahren Sie hier,
Sie mit einem Statusfeststel- eine Statusanfrage zu stellen. worauf Sie achten sollten, damit
lungsverfahren kostenlos klaren Lesen Sie, warum sich schnelles die Statusfeststellung reibungs-
lassen. Seite 3 Handeln lohnt. Seite 5 los ablauft. Seite6und 7
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,_,Statusfeststellung;
kostenlos und

rechtssicher

Liebe Leserin, lieber Leser,

bei jeder neuen Einstellung gilt es, korrekt tber die Versiche-
rungspflicht des Beschaftigten zu entscheiden. Diese mag bei
einigen Mitarbeitern klar auf der Hand liegen. Angesichts fle-
xibler Arbeitszeiten und neuer Arbeitsmodelle wird die Beur-
teilung in vielen Fallen aber zunehmend schwieriger. Mit Ihrer
Einschatzung stellen Sie die Weichen fur Ihr weiteres Vorge-
hen — etwa dafur, welche Meldungen Sie fuir den Mitarbeiter
erstatten und wie Sie ihn abrechnen. Denken Sie auch immer
daran: Die nachste Betriebsprifung kommt bestimmt und
Sie kdnnen davon ausgehen, dass der Prifer die vermeintlich
freien Mitarbeiter Ihres Unternehmens ganz genau unter die
Lupe nehmen wird. Ist Ihnen bei der Statusentscheidung ein
Fehler unterlaufen, muss Ihr Unternehmen die Beitrage und
Lohnsteuern moglicherweise flir mehrere Jahre nachzahlen.
Deshalb sollten Sie in allen Fallen, die nicht ganz eindeutig
sind, ein kostenloses Statusfeststellungsverfahren bei der
Deutschen Rentenversicherung Bund in Anspruch nehmen.
Wie Sie dabei vorgehen, um ein optimales Ergebnis zu erzie-
len, lesen Sie in dieser Sonderausgabe.

Viel SpaR bei der Lektiire wiinscht Ihnen [hre

Britta Schwalm

Als Rechtsanwaltin und Expertin fur Sozialversicherungs- und
Lohnsteuerrecht berat sie vor allem kleine und mittelstandische
Unternehmen.
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Auf den Punkt gebracht: So profitieren Sie vom

Statusfeststellungsverfahren

Ist ein neuer Beschaftigter ein freier Mitarbeiter, der sich selbst um seine Sozialversicherung kiimmern muss? Oder handelt es sich bei
dem Neuzugang um einen abhangig beschaftigten Arbeitnehmer, den Sie bei der Einzugsstelle anmelden? Diese wichtige Frage kdnnen
Sie mit einem Statusfeststellungsverfahren bei der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRVB) klaren lassen. Auf die Entscheidung der
DRVB diirfen Sie sich so lange verlassen, wie sich an den Umstanden nichts dndert.

Frauen und Manner, die sich um den Internetauftritt oder die
Werbung lhres Unternehmens kimmern, die IT betreuen, Projek-
te leiten, die Buchhaltung erledigen oder die sich um die Pflege
des Firmengelandes oder des Gebaudes kiimmern, konnen als
freie Mitarbeiter oder als fest angestellte Beschaftigte arbeiten.
Die Unterscheidung zwischen den beiden Varianten ist grund-
satzlich Ihre Aufgabe. Sie kdnnen aber in jedem Fall ein Statusfest-
stellungsverfahren beantragen.

Die Feststellung beschrankt sich auf den Status

Nach § 7 a Sozialgesetzbuch (SGB) IV (in Kraft seit dem 1.4.2022)
beschrankt sich das Statusfeststellungsverfahren auf die Ent-
scheidung, ob eine selbststandige Tatigkeit oder eine abhangige
Beschaftigung vorliegt. Ermittlungen zur Versicherungspflicht in
den einzelnen Sozialversicherungszweigen werden nicht mehr
angestellt. Aus der Entscheidung ,versicherungspflichtiger Arbeit-
nehmer” konnen Sie selbst die Versicherungspflicht ableiten bzw.
diese Uberprufen.

Verbindlich fiir alle Sozialversicherungstrager

Aus der Statusentscheidung ergibt sich automatisch die Entschei-
dung lber die Sozialversicherungspflicht in den einzelnen Versi-
cherungszweigen. Damit haben Sie Rechtssicherheit gegentiber
allen Sozialversicherungstragern. An die Entscheidung sind die

- die Rentenversicherungstrager,

- die Krankenkassen und die Knappschaft-Bahn-See als Einzugs-
stellen,

- die Bundesagentur flr Arbeit und

- die Pflegekasse

gebunden. Bei Betriebsprifungen konnen Sie sich ebenfalls auf
die Entscheidung der DRVB berufen und sind somit auf der siche-
ren Seite. Das gilt so lange, wie Ihr Unternehmen an den Bedin-
gungen der vertraglichen Vereinbarung nichts andert.

Beispiel: Ihr Unternehmen beauftragt einen Grafiker mit
der Erstellung von Werbebroschtiren. Der Grafiker hat noch
einen weiteren Auftraggeber. Im Rahmen des Statusfest-
stellungsverfahrens wird er als versicherungsfreier Selbst-
standiger eingestuft. Schlief3lich wird aber das Arbeitsauf-
kommen fiir einen Grafiker in Inrem Unternehmen so grof3,
dass Ihr Unternehmen den bisher freien Mitarbeiter in Voll-
zeit gegen ein monatliches Entgelt inklusive Entgeltfort-
zahlung und Urlaubsanspruch fest anstellt. Die bisherige
Statusentscheidung wird damit hinfallig.

Sie konnen Verantwortung abgeben

Beantragen Sie kein Statusfeststellungsverfahren, entscheiden
Sie also im Alleingang, sind Sie fir die Entscheidung Uber die Ver-
sicherungspflicht verantwortlich.

ACHTUNG *

Das gilt auch dann, wenn Sie einen Steuerberater einschal-
ten. Das Argument, man habe sich auf die Aussage eines
Steuerberaters verlassen, lassen weder die Sozialversiche-
rungstrager noch die Sozialgerichte gelten. Schon das Bun-
dessozialgericht (BSG) hat vor vielen Jahren klargestellt:
Die Beurteilung, ob eine abhangige Beschaftigung vor-
liegt, muss der Arbeitgeber (bzw. Sie als Entgeltabrechner)
vornehmen (§ 28a SGB IV). Delegiert er seine Arbeitgeber-
pflichten auf seinen Steuerberater, hat er diesen in geeig-
neter Weise zu kontrollieren und eventuelle Zweifel rechts-
sicher auszuschlieRen. Eine fachkundige Stelle ist hierfir
entweder die Einzugs- oder die Clearingstelle der DRVB.
Eine Auskunft des Steuerberaters entlastet den Arbeitgeber
nicht. Der Verzicht auf einen Statusantrag ist durchaus vor-
werfbar —und zwar mit den entsprechenden Konsequen-
zen (BSG, Urteil vom 9.11.2011, Az. B12 R18/09R).

Nach der Entscheidung der Clearingstelle gehen Sie so vor:

1. Lautet die Entscheidung ,abhdngig beschaftigter Arbeitneh-
mer®, prifen Sie seine Versicherungspflicht in jedem Zweig
der Sozialversicherung. Im Zweifel wenden Sie sich an die Ein-
zugsstelle, das heil$t normalerweise an die Krankenkasse des
Mitarbeiters oder bei Minijobbern an die Minijob-Zentrale.
SchlieRlich mussen Sie die erforderlichen Meldungen fiir den
Mitarbeiter erstatten.

2. Teilt Ihnen die Clearingstelle dagegen mit, dass es sich bei der
betreffenden Person um einen selbststandigen Auftragneh-
mer lhres Unternehmens handelt, muss sich der freie Mit-
arbeiter selbst um seine Sozialversicherung und seine Steu-
ern kimmern. Allerdings sollten Sie priifen, ob es sich bei
dem Auftragnehmer um einen Kuinstler oder Publizisten nach
dem Kinstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) handelt. Freie
Kinstler und Publizisten sind unter Umstanden in der Kinst-
lersozialversicherung versicherungspflichtig, was fur lhr
Unternehmen zur Abgabepflicht an die Klinstlersozialkasse
(KSK) fiihren kann. Beitrage, die Sie fiir den Mitarbeiter abge-
flhrt haben, weil Sie davon ausgegangen sind, dass es sich
um einen Arbeitnehmer handelt, konnen erstattet werden.

C-? Muster, Checklisten, Downloads und Ausgabenarchiv unter: www.personalwissen.de/login




VORUBERLEGUNGEN

Wie Sie das Beschaftigungsverhaltnis zunachst selbst priifen

Oft ist eine Statusfeststellung nicht schwierig, da es sich bei den meisten Einstellungen eindeutig um sozialversicherungspflichtige Ar-
beitnehmer handelt. Bei einigen Berufsgruppen oder bestimmten Arbeitszeitmodellen ist die Beurteilung allerdings sehr knifflig. Erfah-
ren Sie im Folgenden, wie Sie am besten vorgehen, um eine rechtssichere Priifung vorzunehmen.

Priifen Sie die Versicherungspflicht eines Mitarbeiters zunachst 2. Gesamtschau

selbst, stellen Sie folgende Uberlegungen an: o .
Nehmen Sie eine Gesamtschau vor und stellen Sie fest, welche

1. Kriterienkatalog Seite Uberwiegt. Die Abgrenzung eines Arbeitsvertrags von ei-

nem Auftrag missen Sie immer einzelfallbezogen vornehmen.
Stellen Sie alle Kriterien zusammen, die im konkreten Fall fiir eine  Es gibt allerdings kein Einzelmerkmal, das Sie als unverzichtbares
abhangige Beschaftigung sprechen, und solche, die einer freien  Merkmal betrachten kénnen und das alle anderen aushebelt. Be-
Mitarbeit zuzuordnen sind. sonders wichtige Indizien bei der Beurteilung der Versicherungs-

Ubersicht: Wigen Sie zwischen diesen Kriterien ab

im Wesentlichen nur fiir einen Auftraggeber tatig, Tatigkeit frande-  fiir mehrere Auftraggeber tatig (zumindest zeitweise)
re Auftraggeber verboten oder tatsachlich unmaoglich

vorherige abhangige Beschaftigung bei demselben Auftraggeber von jeher oder schon langer als freier Mitarbeiter beschaftigt

Unternehmerrisiko fehlt (kein Einsatz von eigenem Kapital, verbun- eigenes Unternehmerrisiko
den mit dem Risiko des Verlustes)

keine Werbung flir ein eigenes Unternehmen, keine eigene Preiskal- Werbung

kulation

keine Rechnungslegung an Kunden Rechnungslegung
Firmenemblem des Arbeitgebers/Auftraggebers auf Geschaftswa- eigenes Firmenemblem

gen, aufKleidung, Taschen usw.

fremdbestimmte Zurverfugungstellung der Arbeitskraft Entscheidungsfreiheit dartiber, wann die Arbeit erledigt wird
(ggf. bis zum vereinbarten Fertigstellungstermin)

Verglitung als Stunden- oder Stiicklohn bzw. Pauschal- oder Monats- ~ Honorar nach Rechnungsstellung

lohn

Fortzahlung der Vergltung bei Arbeitsunfahigkeit keine Entgeltfortzahlung bei Arbeitsunfahigkeit
Urlaubsanspruch kein Anspruch auf Urlaub

Arbeits- und Anwesenheitsnachweise keine Arbeits- und Anwesenheitsnachweise
Weisungsgebundenheit keine Weisungsgebundenheit

Vorgesetzter, der das Arbeitsverfahren regelt kein Vorgesetzter, nur Ansprechpartnerim Unternehmen
personliche Ausfiihrung der Arbeiten bzw. Zustimmung des Vorge- Hilfskrafte und Mitarbeiter sind moglich.

setzten bei Beschaftigung von Hilfskraften

Verpflichtung zur Benutzung bestimmter Arbeitsmittel, die dem im Wesentlichen eigene Arbeitsmittel
Auftraggeber Kontrollméglichkeiten einraumen (z. B. EDV-Hard- und

Software)

Gratifikationen oder sonstige Sonderzahlungen, die alle Mitarbeiter keine Sonderleistungen, die Mitarbeiter erhalten

des Unternehmens erhalten

a KALENDERWOCHE 31-32|2025



pflicht sind aber die ,Weisungsgebundenheit®, d. h. die Frage, wie
sehr der Arbeitgeber ,Chef* des zu beurteilenden Mitarbeiters ist,
und die Eingliederung des Mitarbeiters ins Unternehmen. Mit die-
sen Kriterien steht und fallt in der Praxis haufig die Beurteilung als
freier oder als abhangig beschaftigter Mitarbeiter.

3. Priifen Sie, ob die Vereinbarungen umgesetzt werden

Beachten Sie: Auf die arbeitsrechtliche Gestaltung der Beschaf-
tigung oder deren Bezeichnung kommt es nicht an! Stehtim Ver-
trag also beispielsweise ,freier Mitarbeiter, diirfen Sie sich dar-
auf nicht verlassen. Wichtig sind die tatsachlichen Verhaltnisse.
Widersprechen sich die Vereinbarung und deren tatsachliche
Durchfiihrung, kommt es nur auf die praktische Durchfiihrung
an.

VORUBERLEGUNGEN

TIPP O

Auch wenn Sie nicht selbst beurteilen konnen, ob der Mit-
arbeiter, um den es geht, abhangig beschaftigt oder selbst-
standig ist, konnen Sie sich fur die Vorbereitung des Status-
feststellungsverfahrens an den Kriterien orientieren. Wenn
das Ergebnis , Selbststandigkeit” lauten soll, mussen die ge-
nannten Vorgaben erfillt sein (s. rechte Spalte der Tabelle).
Soll der Arbeitnehmer dagegen als versicherungspflichtiger
abhangig beschaftigter Arbeitnehmer beurteilt werden,
mussen Sie darauf achten, dass Sie die Angaben, die dafur
sprechen (s. linke Spalte der Tabelle), im Antrag auf das Sta-
tusfeststellungsverfahren anfiihren konnen.

Das ist der optimale Zeitpunkt fiir ein

Statusfeststellungsverfahren

Merken Sie, dass der Status eines neuen Mitarbeiters oder Kooperationspartners nicht einfach zu kldren ist — beispielsweise, weil es sich
um eine Tatigkeit handelt, die sowohl von freien als auch von fest angestellten Mitarbeitern ausgeiibt wird — sollten Sie nicht zégern,
eine Statusanfrage zu stellen. Lesen Sie hier, warum sich schnelles Handeln lohnt.

StoRen Sie das Verfahren so friih wie moglich an. Trifft die Deut-
sche Rentenversicherung Bund (DRVB) die Entscheidung ,Versi-
cherungspflicht®, gilt diese ndmlich grundsatzlich ab dem ersten
Tag der Beschaftigung. Der Beschaftigte ist dagegen erst ab dem
Tag der Statusentscheidung versicherungspflichtig, wenn Sie oder
der Mitarbeiter das Anfrageverfahren innerhalb des ersten Mo-
nats der Beschaftigung eingeleitet haben. Voraussetzung fir die
Versicherungspflicht ab Entscheidungsdatum ist dabei, dass

- der Mitarbeiter der Entscheidung zustimmt

- und der Mitarbeiter bis zur Bekanntgabe der Entscheidung
ausreichend (privat) versichert war (in der Renten- und Kran-
kenversicherung).

Sie kdnnen ein Statusfeststellungsverfahren sogar noch beantra-
gen, bevor eine Tatigkeit beginnt. Nutzen Sie diese Moglichkeit,
haben Sie schon im Vorfeld einer Beschaftigung Planungssicher-
heit und kdénnen die Parameter gegebenenfalls noch verandern.
Voraussetzung ist, dass bereits ein schriftlicher Vertrag tber das
Auftragsverhaltnis geschlossen worden ist und die Umstande der
beabsichtigten Vertragsdurchflihrung feststehen. Achten Sie be-
sonders auf Folgendes:

1. Sie und der beteiligte Mitarbeiter missen Angaben dazu
machen, wie das Vertragsverhaltnis ausgestaltet wird. Dazu
zahlen z. B. der Rahmen und die Vorgaben zur Ausfiihrung
des Auftrags sowie die Art und Weise der Zusammenarbeit.

2. Die Informationen, die Sie der Clearingstelle liefern, sind nur
Prognosen. Konnen Sie bestimmte Situationen nicht

abschlielend beurteilen, erhalten Sie moglicherweise keine
Entscheidung.

3. Nimmt der betreffende Beschaftigte bereits wahrend des
laufenden Verfahrens seine Erwerbstatigkeit auf, ist die Prog-
noseentscheidung ebenfalls ausgeschlossen. In diesen Fallen
brauchen Sie aber nicht nochmals einen neuen Antrag zu
stellen. Sie erhalten auch keine Ablehnung des Antrags auf
Prognoseentscheidung. Vielmehr kann das Verfahren mit
einer Ublichen Statusfeststellung abgeschlossen werden.

Weicht das Auftragsverhaltnis bei Aufnahme der Tatigkeit von
lhren Angaben ab oder d@ndern sich die schriftlichen Vereinbarun-
gen oder die Umstande der Vertragsdurchfiihrung innerhalb des
ersten Monats der Tatigkeit, mussen Sie dies nach § 7a Abs. 4a
Satz 3 SGB IV unverziiglich mitteilen. Das gilt fur jede Anderung
zwischen der prognostizierten und der tatsachlichen Abwicklung
der Zusammenarbeit. Die Entscheidung dartiber, ob die Abwei-
chung relevant ist, trifft die DRVB.

ACHTUNG 4

Sind Sie zu einer Sofortmeldung verpflichtet, brauchen Sie
diese nicht zu erstatten, bis der Status geklart ist.

Sie konnen das Verfahren ubrigens auch nutzen, wenn eine Ta-
tigkeit beendet ist und lhnen Zweifel an Ihrer Entscheidung kom-
men. Hier ersparen Sie Ihrem Unternehmen unter Umstande die
Saumniszuschlage wegen zu spaten Zahlens.

C-? Muster, Checklisten, Downloads und Ausgabenarchiv unter: www.personalwissen.de/login 5



ABLAUF

Freiwilliges Feststellungsverfahren: Dieses Verfahren kommt

im Detail auf Sie zu

Sie konnen fiir lhr Unternehmen ein Statusfeststellungsverfahren beantragen. Zudem hat auch der Mitarbeiter selbst die Moglichkeit,
das Statusfeststellungsverfahren anzustofRen. Nicht berechtigt zur Antragstellung sind die Versicherungstrager. Lesen Sie hier, worauf
Sie achten sollten, damit die Statusfeststellung reibungslos ablduft und Sie das gewiinschte Ergebnis erzielen.

Die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRVB) verlangt nicht,
dass Sie und der Mitarbeiter sich Uber die Antragstellung einig
sind. Es reicht aus, wenn einer der Beteiligten den Antrag stellt.
Die jeweils andere Seite wird in der Folge automatisch am Verfah-
ren beteiligt. Die Entscheidung fallt allerdings vor allem dann im
Sinne lhres Unternehmens aus, wenn Sie sich mit dem betreffen-
den Beschaftigten einigen. Ungtlinstig sind zwei sich Uiberschnei-
dende Antrage mit Angaben, die sich widersprechen. Vereinbaren
Sie deshalb mit dem Mitarbeiter/Auftragnehmer, wer den Antrag
stellen soll. Mochte ein freier Mitarbeiter nicht, dass Sie Kenntnis
Uber weitere Auftraggeber erlangen, kdnnen Sie sich u. U. darauf
einigen, dass dieser den Antrag stellt.

ACHTUNG i

Fir alle Antragssteller ist das Verfahren kostenlos. Aller-
dings konnen auch beim Antrag auf eine Statusfeststellung
Kosten entstehen, etwa durch den Schriftverkehr oder bei
Inanspruchnahme einer Rechtsberatung. Stellt der Mit-
arbeiter den Antrag, kann er diese Kosten als Werbungskos-
ten geltend machen.

lhr Steuerberater darf Sie nicht vertreten

Lassen Sie den Antrag nicht durch den Steuerberater Ihres Unter-
nehmens stellen. Dieser wird von der DRVB und vom Bundessozi-
algericht (BSG) nicht als ausreichend sachkundig angesehen. Beim
Antrag auf eine Statusfeststellung handele es sich nicht um eine
Steuersache, so die Klarstellung des BSG (B12R 4/12 Rund B12 R
7/12 R). Als Bevollmachtigte kdnnen nur Personen akzeptiert wer-
den, die nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz zur Vertretung in
rentenrechtlichen Angelegenheiten befugt sind, z. B. Rentenbe-
rater. In diesem Fall muss der Antrag mindestens von einem Ver-
tragspartner unterschrieben werden. Ohne Vorlage einer gliltigen
Vollmacht kann der Bevollmachtigte nicht in das Verwaltungsver-
fahren einbezogen werden.

So stellen Sie den Antrag

Das Verfahren muss schriftlich durchgefiihrt werden. Hierftr
steht ein Online-Portal auf den Seiten der DRVB zur Verfligung
(unter https://www.eservice-drv.de/eantrag/hinweis-ohne-kar-
te-direkt.seam?formular=v0027). Achten Sie insbesondere auf fol-
gende Punkte:

1. Angaben zur Tatigkeit: Besonders wichtig sind die Angaben
zur Tatigkeit. Dabei zahlen nicht nur die vertraglichen Verein-
barungen, sondern auch die tatsachlichen Ablaufe. Vermei-

den Sie es, hier widersprtchliche oder unklare Angaben zu
machen.

2. Nur mindliche Vereinbarung: Hat Ihr Unternehmen mit dem

Beschaftigten nur eine muindliche Vereinbarung geschlossen,
sollten Sie dies plausibel und nachvollziehbar begriinden.
Sinnvoll kann es auch sein, die bereits ausgetibten Tatigkeits-
zeiten aufzulisten.

3. Anderungen darlegen: Stellen Sie die Statusanfrage, weil ein
Mitarbeiter seine Tatigkeit geandert hat, sollten Sie detailliert
darlegen, warum sich damit auch sein Status geandert haben
soll. Eine Angabe wie ,Outsourcing” genligt hierfur nicht.

Beispiel: Fur Wartungsdienste war bisher allein ein fest an-
gestellter Beschaftigter zustandig. Nun beschlief3t Ihr Un-
ternehmen ,Wartungsarbeiten® an ein externes Dienstleis-
tungsunternehmen zu vergeben. Selbst wenn er dieselben
Arbeiten ausfuihrt wie zuvor, wird der Beschaftigte dadurch
aber nicht automatisch zum freien Mitarbeiter.

Geben Sie nicht mehr als notig an

Beachten Sie, dass Sie alle Unterlagen tbermitteln, die mit dem
Antragsformular von vornherein verlangt werden.

Beispiele: Der Arbeitsvertrag des Mitarbeiters oder andere
schriftliche Vereinbarungen uber die Tatigkeit des Beschaf-
tigten.

Mehr als die verlangten Unterlagen sollten Sie dem Antrag aber
auf keinen Fall beilegen. Das Uberfrachtet den Antrag oder flihrt
unter Umstanden gar zu falschen Schlussfolgerungen aus Infor-
mationen, die Sie gar nicht zu liefern brauchen. Die DRVB kommt
von sich aus auf Sie zu und benachrichtigt Sie schriftlich daruber,
welche Angaben und Unterlagen sie flr ihre Entscheidung noch
bendtigt. AulRerdem wird sie Sie auffordern, innerhalb einer ange-
messenen Frist alle relevanten Daten anzugeben.

TIPP 0

Empfehlenswert ist es, schon vor der Anfrage alle Unter-
lagen zusammenzustellen, um diese dann fristgerecht an
die DRVB lbermitteln zu kénnen. Stellen Sie der Behorde
nicht rechtzeitig die nétigen Unterlagen und/oder Infor-
mationen zur Verfligung, verzogern Sie das Verfahren un-
notig. Schlimmstenfalls kann das Anfrageverfahren sogar
eingestellt werden. In einem solchen Fall bleibt Ihnen dann
nur noch die Maglichkeit, kostenpflichtig Widerspruch ein-
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zulegen oder die Entscheidung mit dem damit verbunde-
nen Risiko selbst zu treffen. Nehmen Sie eine Kopie Ihres
Antrags zu den Lohnunterlagen! Sie bendtigen sie bei einer
Betriebspriifung als Beleg.

Ein Antrag fiir mehrere Mitarbeiter ist moglich

Seit 2022 haben Sie die Moglichkeit, fir gleiche Auftragsverhalt-
nisse eine gutachterliche AuRerung der Clearingstelle einzuholen.
Diese gibt hnen Rechtssicherheit fur alle gleichen Vertragsver-
haltnisse (Gruppenfeststellung). Dadurch sparen Sie jede Men-
ge Zeit und geben Ihrem Unternehmen Planungssicherheit. Die
Gruppenfeststellung konnen Sie fur folgende Konstellationen be-
antragen:

1. mebhrere kiinftige gleichgelagerte Auftragnehmer/Mitarbei-
ter Ihres Unternehmens (hier kénnen nur Sie, nicht aber die
Mitarbeiter den Antrag auf Gruppenfeststellung stellen) oder

2. mehrere kiinftige gleichgelagerte hintereinandergeschaltete
Vertragsverhaltnisse eines Auftragnehmers/Mitarbeiters

Auftragsverhaltnisse sind nach § 7a Abs. 4b Satz 2 Sozialgesetz-
buch (SGB) IV gleich, wenn die vereinbarten Tatigkeiten ihrer Art
und den Umstanden der Austuibung nach ubereinstimmen und
ihnen einheitliche vertragliche Vereinbarungen zugrunde liegen.
Geringfligige Abweichungen, beispielsweise im Hinblick auf die
Tatigkeit, die Verglitungshohe oder auch die Modalitaten, sind
grundsatzlich unschadlich und stehen einer Ubereinstimmung
nicht entgegen.

ACHTUNG *

Die Clearingstelle Ubermittelt Ihrem Unternehmen die Ent-
scheidung zur Gruppenfeststellung. Sie sind verpflichtet,
diese den kiinftigen Auftragnehmern/Mitarbeitern, die von
der Gruppenfeststellung erfasst werden sollen, in Kopie
auszuhandigen. Den Auftragnehmern/Mitarbeitern soll
damit die Moglichkeit gegeben werden, die Einbeziehung
in die Gruppenfeststellung zu Uberpriifen und gegebenen-
falls eine individuelle Statusfeststellung zu beantragen. Die
Neuregelung wurde zundchst nur probeweise eingefiihrt
und ist bis zum 30.6.2027 befristet.

Der Ablauf des Verfahrens

Die Entscheidung uber die Beschaftigung fallt die DRVB aufgrund
einer Gesamtwdrdigung aller Umstande des Einzelfalls. Bendtigt
sie im Lauf des Verfahrens noch weitere Unterlagen fur die Ent-
scheidung, fordert sie diese von lhnen unter Fristsetzung an.

ACHTUNG *

Im Zweifelsfall kbnnen auch Kollegen des Mitarbeiters be-
fragt werden, um dessen Status es geht.

Nach Abschluss Ihrer Ermittiungen teilt Innen die DRVB mit, wel-
che Entscheidung sie zu treffen beabsichtigt. Aufierdem erfahren

ABLAUF

Sie, auf welche Tatsachen die Behorde ihre Entscheidung stiitzen
will. Zu diesem Zeitpunkt des Verfahrens haben Sie fuir Ihr Unter-
nehmen und alle anderen Beteiligten nochmals die Gelegenheit,
sich zu der beabsichtigten Entscheidung zu aulern.

Beispiel: Die DRVB plant, einen Mitarbeiter als abhangig be-
schaftigt einzustufen. Ihnen sind in der Zwischenzeit noch
einige Informationen zugetragen worden (z. B. weitere Auf-
traggeber, eine Gewerbeanmeldung des vermeintlich frei-
en Mitarbeiters etc.), die furr eine selbststandige Tatigkeit
sprechen.

So kann das Ergebnis lauten

Ihre endgliltige Entscheidung teilt die DRVB Ihnen und dem Mit-
arbeiter in einem Statusbescheid mit. Sie lautet entweder

1. ,Der Mitarbeiter ist abhangig beschaftigter Arbeitnehmer®.
Als Konsequenz ist er bei einer Uberschreitung der Geringfii-
gigkeitsgrenzen von 556 € bzw. 70 Arbeitstagen/3 Monaten
im Jahr voll versicherungspflichtig oder

2. ,Der Mitarbeiter ist kein abhangig beschaftigter Arbeitneh-
mer“. Damit ist er nicht Uber Ihr Unternehmen sozialversiche-
rungspflichtig.

Nehmen Sie die Entscheidung zu den Lohnunterlagen.

ACHTUNG *

Der Bescheid muss eine Rechtsbehelfsbelehrung enthalten,
also eine Belehrung lber Ihre Moglichkeiten, den Bescheid
mit Rechtsmitteln anzugreifen.

Die Einzugsstelle wird automatisch informiert

Die zustandige Einzugsstelle (Krankenkasse/Minijob-Zentrale)
enthalt eine Durchschrift des Ihnen erteilten Bescheids. Gleich-
zeitig wird sie darlber informiert, ob und wer Widerspruch gegen
den Bescheid erhoben hat. In diesem Fall wird die Einzugsstelle
Uber das weitere Verfahren regelmaRig unterrichtet. Hat der Be-
schaftigte bisher noch keine Krankenkasse und wird er als versi-
cherungspflichtig eingestuft, muss er eine Krankenkasse wahlen.
Macht er von diesem Wahlrecht keinen Gebrauch, ist die zustan-
dige Einzugsstelle die Krankenkasse, bei der er zuletzt versichert
war. Gibt es eine solche Krankenkasse nicht, wahlen Sie eine aus.

Denken Sie an die Meldungen

Fallt die DRVB die Entscheidung ,.abhdngig beschaftigter Mitar-
beiter”, wird dessen Gesamtsozialversicherungsbeitrag erst fallig,
wenn die Entscheidung der DRVB unanfechtbar geworden, das
heil3t, wenn dagegen kein Widerspruch mehr moglich ist. Sie mel-
den den Mitarbeiter mit der nachsten Lohn- und Gehaltsabrech-
nung, spatestens innerhalb von 6 Wochen nach Beginn der Be-
schaftigung, an.Im Rahmen des Verfahrens konnen Sie als Beginn
der Beschaftigung unter den oben genannten Voraussetzungen
den Tag der Bekanntgabe der Entscheidung eintragen.
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OBLIGATORISCHES VERFAHREN

Wann Sie automatisch mit einer Statusfeststellung

konfrontiert werden

Im Gegensatz zum zuvor dargestellten freiwilligen Statusfeststellungsverfahren, das Sie nach Bedarf nutzen kénnen, wird bei bestimm-
ten Neueinstellungen automatisch eine Statusfeststellung durchgefiihrt. Dieses Verfahren l6sen Sie durch die entsprechende Angabe
in der Anmeldung aus. Einen Einfluss darauf, ob das Verfahren durchgefiihrt wird oder nicht, haben aber weder Sie noch der Mitarbeiter.

Fur die Einleitung dieses Verfahrens ist dementsprechend auch
kein Antrag von lhrer Seite notig. Als Folge lhres Eintrags in der
Anmeldung bekommen Sie einen Statusfeststellungsbogen. Sie
erhalten die Entscheidung ohne Ihr weiteres Zutun und haben da-
mitin kritischen Fallen ebenfalls Rechtssicherheit.

TIPP @

Auch in den Fallen der verpflichtenden Statusfeststellung
sollten Sie selbst prifen, was auf Ihr Unternehmen und den
Mitarbeiter zukommt. Unter Umstanden konnen Sie auf
diese Weise —durch eine entsprechende Anderung der Be-
dingungen —eine Entscheidung herbeiftihren, die im Sinne
lhres Unternehmens ist.

Der Status dieses Mitarbeiters wird gepriift

Tragen Sie bestimmte Statuskennzeichen in die Anmeldung eines
Mitarbeiters ein, 16st dies eine Uberprifung des Beschaftigten
aus. Die folgenden Kennzeichen l6sen eine Statusfeststellung aus:

1. Ehegatten, Lebenspartner des Arbeitgebers

Tragen Sie eine 1" als Statuskennzeichen ein, wenn es sich bei
dem Beschaftigten um einen Ehegatten oder Lebenspartner han-
delt. Sie konnen als versicherungspflichtige Mitarbeiter anerkannt
werden, wenn ihr Arbeitsverhaltnis einem Fremdvergleich im Hin-
blick auf den Arbeitsvertrag, das Entgelt, die Arbeitszeiten, lhre
Weisungsbefugnis etc. standhalt.

2. Abkémmlinge des Arbeitgebers

Sie mussen als Statuskennzeichen auch dann eine ,1“ angeben,
wenn ein neu eingestellter Mitarbeiter ein Abkommling des Ar-
beitgebers (also ein leibliches Kind, ein Adoptivkind, ein Enkel oder
ein Urenkel) ist. Im Hinblick auf die Versicherungspflicht gilt das
Gleiche wie fur Ehegatten und Lebenspartner.

3. GmbH-Geschaftsfiihrer Ihres Unternehmens

Eine 2 als Statuskennzeichen miissen Sie eintragen, wenn es sich
bei der zu meldenden Person um den geschaftsfihrenden Gesell-
schafter einer GmbH handelt.

Die Grlinde fur die automatische Statusfeststellung sind in die-
sen Fallen: Ehegatten, Lebenspartner und Abkommlinge werden
haufig nurin familienhafter Mithilfe beschaftigt. Oder sie sind am
Unternehmen beteiligt und damit selbst Unternehmer. In beiden
Fallen sind sie nicht sozialversicherungspflichtig. Der Gesellschaf-

ter einer GmbH unterliegt grundsatzlich nicht der Sozialversiche-
rungspflicht, wenn er aufgrund seines Kapitalanteils maligeb-
lichen Einfluss auf die GmbH nehmen kann oder beherrschend
im Unternehmen tatig ist (Bundessozialgericht (BSG), Urteil vom
28.6.2022,Az.B12R4/20R).

ACHTUNG 4

Tritt die Angehdrigeneigenschaft (beispielsweise durch
Heirat oder Adoption) erst im Laufe einer bestehenden Be-
schaftigung ein, wird dadurch kein obligatorisches Status-
feststellungsverfahren ausgelost. Allerdings sollten Sie in
diesen Fallen tberlegen, ob Sie eine Uberpriifung beantra-
gen, um Rechtssicherheit zu erhalten.

Fur alle anderen Angehdrigen des Arbeitgebers — wie beispiels-
weise Geschwister, Eltern oder Schwiegereltern — oder andere
Mitarbeitergruppen existieren keine Statuskennzeichen. Méchten
Sie den Status in Zweifelsfallen feststellen lassen, kdnnen Sie dies
im Rahmen eines freiwilligen Feststellungsverfahrens (s. 0. ab Sei-
te 1) tun.

ACHTUNG *

Wenn der Status erst bei der Betriebsprifung festgestellt
wird, erhaltenSie eine verbindliche Feststellung. Die Renten-
versicherungstrager sind seit 2021 eine Selbstverpflichtung
eingegangen. Bei jeder turnusmafRigen Betriebspriifung
werden Verwaltungsakte zum sozialversicherungsrecht-
lichen Status von GmbH-Geschaftsfiihrern und im Betrieb
tatigen Ehegatten, Lebenspartnern, Abkommlingen des Ar-
beitgebers erlassen, wenn sie bisher nicht als Beschaftigte
angemeldet waren und ihr Status nicht bereits durch einen
Verwaltungsakt festgestellt wurde.

Sie diirfen das Kennzeichen nicht weglassen

Das obligatorische Statusfeststellungsverfahren ist wie das frei-
willige Verfahren fir Sie mit einigem Aufwand verbunden. Dar-
Uber hinaus sind Mitarbeiter oder Arbeitgeber mit der ,automa-
tischen” Entscheidung der Clearingstelle oft nicht einverstanden.
Keinesfalls diirfen Sie das Statuskennzeichen aber einfach weg-
lassen, um das Verfahren zu vermeiden. Sie sind dazu verpflichtet,
die Angaben zu machen (§ 28 a SGB IV). Unterlassen Sie den Ein-
trag eines Statuskennzeichens, ist das eine Ordnungswidrigkeit,
die mit einer Geldbul3e von bis zu 25.000 € geahndet werden kann
(§ M SGBIV).
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OBLIGATORISCHES VERFAHREN

Diese Konsequenzen hat das verbindliche Verfahren

Die Entscheidung liber den Status von Mitarbeitern im Rahmen des automatischen Statusfeststellungsverfahrens trifft allein die Deut-
sche Rentenversicherung Bund (DRVB) (§ 7a Abs. 1Satz 2 Sozialgesetzbuch (SGB) IV). Geht bei der Einzugsstelle eine Anmeldung mit den
entsprechenden Statuskennzeichen ein, leitet sie die Meldung an die DRVB. Von dieser wird der entsprechende Feststellungsbogen an
Sie versandt. Das obligatorische Statusfeststellungsverfahren sorgt fiir Rechtssicherheit. Bei Betriebspriifungen der DRVB sind Sie dann
auf der sicheren Seite. Selbst wenn der Sachverhalt falsch beurteilt worden ist, besteht fiir die Sozialversicherungstrager eine Bindungs-
wirkung fiir die Vergangenheit.

Liegt Versicherungspflicht des Angehdrigen bzw. des Geschafts- oder Abkommlingen das Statusfeststellungsverfahren in
flhrers vor, erteilt die DRVB sowohl Ihrem Unternehmen als auch Gang, indem Sie eine ,1“ in die Anmeldung eintragen. Bei
dem Versicherten einen entsprechenden Bescheid Uber das sozi- Geschaftsfihrern setzen Sie eine ,2“ ein.

alversicherungspflichtige Beschaftigungsverhaltnis. Die zustandi- 2. Machen Sie alle Angaben im Feststellungsbogen.
ge Krankenkasse erhalt ebenfalls eine entsprechende Mitteilung. Schicken Sie nur die geforderten Unterlagen mit, beispiels-

w

weise den Arbeitsvertrag.
ACHTUNG * 4. Reichen Sie weitere Unterlagen nur ein, wenn Sie dazu aufge-
fordert werden.
Der Bescheid enthalt einen Hinweis darauf, dass dieser 5. Klaren Sie Missverstandnisse und offene Fragen moglichst
im Leistungsfall (z. B. bei Arbeitslosigkeit) der Agentur fir vor der Entscheidung tber die Sozialversicherungspflicht.

Arbeit vorgelegt werden muss. Die Agentur flr Arbeit ist
leistungsrechtlich — also hinsichtlich der Zeiten, fiir diedie S0 gehen Sie vor, wenn die Entscheidung ,Versi-
Versicherungspflicht durch den Bescheid der Clearingstelle cherungspﬂicht“ lauten soll

festgestellt wurde — an die Entscheidung gebunden (§ 336
SGB ). Bei beschaftigten Angehdrigen wiinscht die Unternehmenslei-

tung haufig, dass Versicherungspflicht festgestellt wird. Der An-
gehorige ist damit sozial abgesichert und erhalt z. B. im Fall der
Arbeitslosigkeit Arbeitslosengeld. Achten Sie in diesem Fall darauf,
dass mogliche Zweifel durch eine entsprechende Ausgestaltung
1. Setzen Sie bei der Einstellung von Ehegatten, Lebenspartnern  der Beschaftigung von vornherein ausgeschlossen sind.

Ihre Pflichten im obligatorischen Feststellungsverfahren sehen
folgendermalien aus:

Diese Kriterien muss eine Beschaftigung mit einem Angehorigen erfiillen, wenn sie versicherungs-
pflichtig sein soll

VORGABE DAS BEDEUTET KONKRET
1. schriftlich und Es muss ein schriftlicher Arbeitsvertrag existieren, den Ihr Unternehmen vom Inhalt und vom Umfang her
uiblich auch mit jedem anderen Arbeitnehmer vereinbart haben wiirde. Das gilt flir Minijobber ebenfalls. Wichtig ist
auBerdem, dass die Beschaftigung tatsachlich wie vereinbart stattfindet. Unter Umstanden werden sogar lhre
Mitarbeiter befragt.

2. gleiches Entgelt  Der Mitarbeiter erhdlt den gleichen Lohn, den auch andere vergleichbare Arbeitnehmer erhalten (wiirden). Ach-
ten Sie insbesondere bei Minijobbern darauf, dass kein krasses Missverhaltnis zwischen Arbeitszeiten und dem
geringflgigen Entgelt besteht. Bei einem Minijob gegen 556 € monatlich ist eine Arbeitszeit von 40 Stunden
pro Woche ebenso unangemessen wie eine Wochenarbeitszeit von 2 Stunden.

3. eigenes Konto Ihr Mitarbeiter muss tber ein eigenes Konto verfugen, auf das Sie das Gehalt tiberweisen.
4. Weisungsge- Sie missen dem Mitarbeiter gegentiber weisungsgebunden sein, also berechtigt sein, ihm Anweisungen zu
bundenheit geben. Auerdem muss er wie jeder andere Mitarbeiter seine Tatigkeit tatsachlich ernst nehmen (er darfalso

nicht kommen und gehen, wie es ihm beliebt, weil Sie ja ,,nur” der Angehdrige sind).

5. tatsachlich exis-  Der mitarbeitende Angehdrige muss statt einer fremden Arbeitskraft eingesetzt werden. Das heifst umgekehrt:

tierende Stelle lhr Unternehmen benétigt fuir die anfallende Arbeit einen Ersatz, falls der Angehdrige ausfallt.

6.Lohnsteuer + Sie mussen vom gezahlten Arbeitsentgelt regelmaRig Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeitrage bzw. Pau-
Beitrage oder schalen bei Minijobbern entrichten.
Pauschalen
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RECHTSBEHELF

Die Statusfeststellung ist fehlerhaft? Wie lhnen ein
Widerspruch gelingt

Auch der Clearingstelle unterlaufen hin und wieder Fehler bei der Statusfeststellung. Haben Sie den Eindruck, dass der Status eines Mit-
arbeiters nicht richtig beurteilt worden ist, oder sind Sie mit der Entscheidung nicht einverstanden, sollten Sie Widerspruch einlegen.
Lesen Sie hier, worauf es dabei besonders ankommt.

Gegen eine Statusfeststellung, die nicht im Sinne Ihres Unterneh-  Beteiligten haben aber keine Pflicht zur Teilnahme. Die Sozialversi-
mens ausfallt, konnen Sie sich mit einem Widerspruch wehren.  cherungstrager stellen zur mindlichen Anhérung Folgendes klar:
Der betreffende Mitarbeiter hat ebenfalls die Moglichkeit, Wider-

spruch gegen die Entscheidung der Deutschen Rentenversiche-
rung Bund (DRVB) zu erheben. Nicht Betroffene, z. B. Kollegen des
Beschaftigten oder der Betriebsrat konnen das nicht tun. Wider-
spruch konnen Ihr Unternehmen und/oder die betreffenden Be-
schaftigten sowohl gegen Entscheidungen im obligatorischen als
auch gegen Entscheidungen im freiwilligen Statusfeststellungs-

verfahren einlegen.

1. Die mundliche Anhorung setzt voraus, dass der Widerspruch
vorher schriftlich begriindet wurde, damit sich die Beteiligten
vorbereiten konnen.

2. Die mindliche Anhorung ist an keine bestimmte Form
gebunden.

3. Normalerweise findet die Anhorung als Videokonferenz statt.
In begriindeten Einzelfallen ist eine Durchfiihrung in Prasenz

moglich.
Nutzen Sie die miindliche Anh6rung 4. Die indem Gesprach gewonnenen Erkenntnisse und Argu-
mente werden protokolliert und bei der Entscheidung lber
Seit dem 1.4.2022 konnen alle Beteiligten eine mundliche Anho- den Widerspruch berucksichtigt.
rung beantragen. Sie soll gemeinsam mit den anderen Beteilig- 5. Das Recht auf miindliche Anhorung im Widerspruchsverfah-
ten erfolgen, damit die entscheidungserheblichen Tatsachen in ren nach § 7a Abs. 6 Satz 2 Sozialgesetzbuch (SGB) IV ist pro-
einem Dialog gemeinsam herausgearbeitet werden konnen. Die beweise bis 30.6.2027 befristet.

Beachten Sie Folgendes:

DAS IST WICHTIG
Empfanger

Frist

Form

Inhalt

Begriindung

Rechtsbeistand

DAS BEDEUTET

Den Widerspruch legen Sie bei dem Sozialversicherungstrager ein, der den Verwaltungsakt erlassen hat. Das
ist beim Statusfeststellungsverfahren die Deutschen Rentenversicherung Bund (DRVB).

Legen Sie den Widerspruch innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheids ein. Bekanntgabe
bedeutet: Zugang bei Ihnen. Die Frist beginnt nur zu laufen, wenn der Bescheid eine ordnungsgemafe Be-
lehrung Uber Ihre Rechte enthalt (Rechtsbehelfsbelehrung). Fehlt diese, haben Sie ein Jahr Zeit, Ihren Wider-
spruch einzulegen. Lassen Sie die Frist verstreichen, hat die Entscheidung Rechtskraft und Sie kénnen nichts
mehrdagegen unternehmen.

Legen Sie den Widerspruch schriftlich ein und unterschreiben Sie das Dokument. Méchten Sie das Schreiben
nicht selbst verfassen, kdnnen Sie den Widerspruch auch beim Rentenversicherer zur Niederschrift einlegen.
In diesem Fall bringen Sie Ihr Anliegen muindlich vor und unterzeichnen das dabei angefertigte Schriftstiick.

Sie brauchen das Schreiben nicht unbedingt als Widerspruch zu bezeichnen. Der Empfanger muss nur eindeu-
tigerkennen konnen, dass Sie den Verwaltungsakt beanstanden und dieser nochmals Gberpruift werden soll.

Eine Begriindung oder ein bestimmter Antrag sind nicht Wirksamkeitsvoraussetzung. Deshalb haben

Sie theoretisch die Moglichkeit, den Widerspruch zunachst ohne Begriindung einzulegen, um die Frist zu
wahren. Allerdings konnen Sie nur dann eine miindliche Anhorung in Anspruch nehmen, wenn Sie den
Widerspruch vorher begriindet haben (s. 0.). Wenn Sie keine Begriindung mitliefern, geht der Sozialversiche-
rungstrager davon aus, dass sich Ihr Widerspruch gegen alle Verfligungssatze des Bescheids richtet. Die Be-
grindung muss auch dann berticksichtigt werden, wenn sie erst spater erfolgt. Eine detaillierte und sauber
formulierte Begriindung auszuarbeiten kann dauern. Wenn Ihnen die Zeit hierfiir nicht bis zum Fristablauf
reicht, legen Sie zunachst den Widerspruch ohne Begriindung ein und vermerken Sie, dass die Begriindung
folgt. Diese muss auch dann berticksichtigt werden, wenn sie erst spater erfolgt.

Eine Vertretung durch einen Rechtsbeistand, beispielsweise einen Anwalt, ist nicht notwendig.
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UBERBLICK

Statusentscheidung? So regeln Sie die jeweilige Situation

effizient und betriebspriifungssicher

Eine Statusfeststellung ist fiir Sie als Entgeltabrechner zwar einerseits sehr hilfreich. Vom Antrag bis hin zur fertigen Entscheidung lauern
aber andererseits auch einige Fehlerquellen — etwa beim Ausfiillen der Formulare, wahrend einer Anhérung oder beim Zusammenstel-
len der Unterlagen. In der Ubersicht finden Sie die wichtigsten Stationen und die Informationen, worauf Sie jeweils besonders achten

miissen.
VORGANG DAS BEDEUTET KONKRET BESONDERS ZU BEACHTEN ERLEDIGT 8
freiwilliges Sta-  Setzen Sie ein freiwilliges Statusfeststellungsverfahrenin ~ Auch der Mitarbeiter kann ein Ver-
tusfeststellungs- Gang, wenn Sie die Entscheidung abhangig beschaftigter ~ fahren in Gang setzen—auch ohne
verfahren oder freier Mitarbeiter nicht selbst treffen konnen. Sie oder Ihr Unternehmen zuvor zu
beteiligen. Besprechen Sie mit den be-
treffenden Beschaftigten deshalb die
notigen Details und sprechen Sie sich
ab, damit nicht zwei sich widerspre-
chende Antrage eingehen
obligatorisches  Sie setzen ein obligatorisches Feststellungsverfahren Um dieses Verfahren kommen Sie
Feststellungsver- durch ein entsprechendes Statuskennzeichen ,1“oder,,2“  nicht herum. Sie diirfen das Kennzei-
fahren bei der Anmeldung in Gang. chen auch nicht einfach weglassen.
Deshalb kénnen Sie das Verfahren
auch rechtzeitig vorbereiten.
der Antrag Nutzen Sie das Online-Portal der Clearingstelle und beant-  Mit Ihren Angaben zur Tatigkeit neh-
worten Sie alle Fragen vollstandig und wahrheitsgemals. ~ men Sie entscheidend Einfluss auf
Das richtige Formular furr das freiwillige Verfahrenistder ~ des Ausgang des Verfahrens. Bei ver-
JAntrag auf Feststellung des Erwerbsstatus (V0027)" zOgerter oder ltickenhafter Lieferung
von Informationen, kann das Verfah-
ren im schlimmsten Fall eingestellt
werden.
das Verfahren Das Verfahren dauert durchschnittlich drei Monate. Es be-  Nutzen Sie die Gelegenheit zur Stel-
schleunigt das Verfahren, wenn die Beteiligten friihzeitig  lungnahme. Sie erhalten die Informa-
und moglichst vollstandig Vertrage und weitere Unter- tion uber die geplante Entscheidung,
lagen vorlegen und Ruckfragen der Clearingstelle zligig klaren Sie dann eventuelle Missver-
beantworten. standnisse und offene Fragen.
Nehmen Sie Speichern Sie bei den Entgeltunterlagen Folgendes: Anhand der gespeicherten Unter-
eineKopielhres 1. den Antrag iiber die Einleitung eines Statusfeststel- lagen konnen Sie beispielsweise
Antrages und lungsverfahrens im Rahmen einer Betriebsprifung
cloi s 2. den Bescheid eines Versicherungstragers tiber eine b6|egen' L ?Ie clie erforde.rhcher.w
der DRVB zu den Statusentscheidun Schritte zur Klarung der Sozialversi-
elektronischen o ) . i cherungspflicht ergriffen haben.
Entgeltunter- 3. Mitteilungen tber Rechtsmittel gegen Statusfeststel-
lagen. lungen
4. die gutachterliche AuBerung (Gruppenfeststellung)
Erheben Sie Im Widerspruchsverfahren haben Sie ein Recht auf eine Der Widerspruch gegen das freiwilli-
Widerspruch, mundliche Anhorung, wenn thr Widerspruch begriindet ~  ge Statusfeststellungsverfahren hat
wenn Sieder An- ist und Sie die miindliche Anhérung beantragt haben. aufschiebende Wirkung, das heil3t
sichtsind, dass Sie mussen beispielsweise zunachst
die Entscheidung keine Sozialversicherungsbeitrage
der DRVB zu zahlen. Der Widerspruch gegen das
Unrecht falsch obligatorische Statusfeststellungsver-
ausgefallen ist. fahren hat aber keine aufschiebende
Wirkung.
C-? Muster, Checklisten, Downloads und Ausgabenarchiv unter: www.personalwissen.de/login n





Statusentscheidung? So regeln Sie die jeweilige Situation effizient und betriebsprüfungssicher

Eine Statusfeststellung ist für Sie als Entgeltabrechner zwar einerseits sehr hilfreich. Vom Antrag bis hin zur fertigen Entscheidung lauern aber andererseits auch einige Fehlerquellen – etwa beim Ausfüllen der Formulare, während einer Anhörung oder beim Zusammenstel- len der Unterlagen. In der Übersicht finden Sie die wichtigsten Stationen und die Informationen, worauf Sie jeweils besonders achten müssen.
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		freiwilliges Sta- tusfeststellungs- verfahren

		Setzen Sie ein freiwilliges Statusfeststellungsverfahren in Gang, wenn Sie die Entscheidung abhängig beschäftigter oder freier Mitarbeiter nicht selbst treffen können.

		Auch der Mitarbeiter kann ein Ver- fahren in Gang setzen – auch ohne Sie oder Ihr Unternehmen zuvor zu

beteiligen. Besprechen Sie mit den be- treffenden Beschäftigten deshalb die nötigen Details und sprechen Sie sich ab, damit nicht zwei sich widerspre- chende Anträge eingehen

		☐

		obligatorisches Feststellungsver- fahren

		Sie setzen ein obligatorisches Feststellungsverfahren durch ein entsprechendes Statuskennzeichen „1“ oder „2“ bei der Anmeldung in Gang.

		Um dieses Verfahren kommen Sie nicht herum. Sie dürfen das Kennzei- chen auch nicht einfach weglassen. Deshalb können Sie das Verfahren auch rechtzeitig vorbereiten.

		☐

		der Antrag

		Nutzen Sie das Online-Portal der Clearingstelle und beant- worten Sie alle Fragen vollständig und wahrheitsgemäß. Das richtige Formular für das freiwillige Verfahren ist der

„Antrag auf Feststellung des Erwerbsstatus (V0027)“

		Mit Ihren Angaben zur Tätigkeit nehmen Sie entscheidend Einfluss auf den Ausgang des Verfahrens. Bei verzögerter oder lückenhafter Lieferung von Informationen, kann das Verfah- ren im schlimmsten Fall eingestellt werden.

		☐

		das Verfahren

		Das Verfahren dauert durchschnittlich drei Monate. Es be- schleunigt das Verfahren, wenn die Beteiligten frühzeitig und möglichst vollständig Verträge und weitere Unter- lagen vorlegen und Rückfragen der Clearingstelle zügig beantworten.

		Nutzen Sie die Gelegenheit zur Stel- lungnahme. Sie erhalten die Informa- tion über die geplante Entscheidung, klären Sie dann eventuelle Missver- ständnisse und offene Fragen.

		☐

		Nehmen Sie eine Kopie Ihres Antrages und den Bescheid der DRVB zu den elektronischen Entgeltunter- lagen.

		Speichern Sie bei den Entgeltunterlagen Folgendes:

1. den Antrag über die Einleitung eines Statusfeststel- lungsverfahrens

2. den Bescheid eines Versicherungsträgers über eine Statusentscheidung

3. Mitteilungen über Rechtsmittel gegen Statusfeststel- lungen

4. die gutachterliche Äußerung (Gruppenfeststellung)

		Anhand der gespeicherten Unter- lagen können Sie beispielsweise im Rahmen einer Betriebsprüfung belegen, dass Sie die erforderlichen

Schritte zur Klärung der Sozialversi- cherungspflicht ergriffen haben.

		☐

		Erheben Sie Widerspruch, wenn Sie der An- sicht sind, dass die Entscheidung der DRVB zu Unrecht falsch ausgefallen ist.

		Im Widerspruchsverfahren haben Sie ein Recht auf eine mündliche Anhörung, wenn Ihr Widerspruch begründet ist und Sie die mündliche Anhörung beantragt haben.

		Der Widerspruch gegen das freiwillige Statusfeststellungsverfahren hat aufschiebende Wirkung, das heißt Sie müssen beispielsweise zunächst keine Sozialversicherungsbeiträge zahlen. Der Widerspruch gegen das obligatorische Statusfeststellungsverfahren hat aber keine aufschiebende Wirkung.

		☐
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IHRE SERVICES ALS LESER:
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%< FRAGEN AN DIE REDAKTION A KUNDENSERVICE

—_—

Sie haben noch Fragen? Sie haben Fragen rund um thr Abonnement
Unsere Rechtsanwalte und Redakteure von ,Lohn & Gehalt aktuell”?

helfen Ihnen:

Telefon: 0228 9550 160
schwalm@vnr.de E-Mail: kundenservice@personalwissen.de

4
¢ ONLINEBEREICH
Sie haben Zugriff auf den umfangreichen Onlinebereich

1. Aktuelle Beitrage

Bleiben Sie stets auf dem neuesten Stand und verpassen Sie keine wichtigen Anderungen.
2. Arbeitshilfen und Checklisten

Arbeiten Sie effektiver und schneller mit praktischen Vorlagen und Tools.
3. Ausgabenarchiv durchstébern

Nutzen Sie auch heute noch wertvolle Informationen aus friiheren Ausgaben.

So einfach gehtes:
Registrieren Sie sich flr den Onlinebereich unter

www.personalwissen.de/login

{2 PERSONALWISSEN




